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Manuskript umzusetzen.

Aus meinem persönlichen Umfeld gebührt von den Menschen, die mir dankens-
werterweise auf dem zuweilen steinigen Weg zur Habilitation geholfen haben, 
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hat mir die Freiräume gewährt, um diese Arbeit schreiben zu können, und selbst in 
schwierigen Zeiten durch Wort und Tat zu deren Fertigstellung beigetragen.
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Einführung

„Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit zur Heranziehung des bestmöglichen Beweises da-
durch erweitert, dass er der audiovisuellen Vernehmung den Vorrang vor der Verlesung des 
Protokolls einer kommissarischen Vernehmung einräumt, soweit dies nach der Auffassung 
des Gerichts ‚zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist‘. […] Bei der Entscheidung, ob 
das Gericht von der Möglichkeit des § 247a StPO Gebrauch machen will oder nicht, ist ins-
besondere die durch das technische Medium und die fehlende körperliche Anwesenheit ein-
geschränkte Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme (§ 250 Satz 1 StPO) zu beachten. Zu be-
rücksichtigen wird auch sein, dass sich eine auf Distanz befragte Person dem durch Frage 
und Antwort entstehenden Spannungsverhältnis wird eher entziehen können als in direktem 
Kontakt in ein und demselben Raum. Durch die technisch bedingte Distanz wird es zudem 
schwieriger sein, im Vorfeld der Aussage Hemmungen abzubauen, Vertrauen zu erwecken 
und sich selbst einen hinreichenden Eindruck von der individuellen Eigenart der Auskunfts-
person und ihrem non-verbalen Aussageverhalten zu verschaffen.“

In dieser Passage – aus einem Urteil des BGH zur audiovisuellen Verneh-
mung1 – kommt nicht bloß der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisauf-
nahme expressis verbis vor. Vielmehr umschreibt sie zugleich seinen Inhalt sowie 
Sinn und Zweck nahezu umfassend, und zwar in ebenso anschaulicher wie plasti-
scher Weise. Dies derart komprimiert getan zu haben, ist durchaus ein – sicher eher 
ungewolltes – Verdienst der Entscheidung. Selten ist es derart gelungen, wie es an-
gesichts der Geschichte des strafprozessualen Unmittelbarkeitsgrundsatzes aller-
dings nicht verwundert.

Der Strafprozess, wie er seit Verabschiedung der Reichsstrafprozessordnung in 
seinen Grundzügen im Wesentlichen unverändert praktiziert wird2, sieht sich von 
eben diesem Unmittelbarkeitsprinzip beherrscht. Bereits frühzeitig, nämlich im 
Jahre 1885 hat das Reichsgericht die Unmittelbarkeitsmaxime als „Fundamen-
talsatz“ unseres Strafverfahrensrechts bezeichnet.3 Schon während des Gesetzge-
bungsverfahrens zur (Reichs-)Strafprozessordnung ist es – ganz auf dieser Linie – 
zwar nicht in den Motiven, wohl aber von einem Parlamentarier während einer 
Plenardebatte zum „wichtigste(n) Prinzip“ des Strafverfahrens erkoren worden.4 
Im selben Sinne sprach seinerzeit der Hallenser Straf- und Völkerrechtler Franz 

 1 BGHSt 45, 188, 195 f. (Hervorhebungen nicht im Original).
 2 Einen sehr informativen (Kurz-)Überblick über Geschichte und Entwicklung der StPO 
bietet Rieß, Eser-Festschrift, S. 443 ff.
 3 RGSt 12, 104, 105.
 4 Abg. Frankenburger (während der zweiten Beratung im Plenum) bei Hahn/Mugdan, Ma-
terialien zu den Reichsjustizgesetzen, StPO, Abt. 2, S. 1742.
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von Liszt vom „wichtigste(n) aller Prozessprinzipien“.5 Ebenfalls unmittelbar nach 
Inkrafttreten der Reichsstrafprozessordnung ist es als „prozessual selbstverständ-
lich“ charakterisiert worden.6 Diese Bedeutung spiegelt sich in zahlreichen Unter-
suchungen wider, die sich seither des strafprozessualen Unmittelbarkeitsprinzips 
angenommen haben.

„Was freilich unter diesem Grundsatz zu verstehen ist, welchen Ausdruck er im 
einzelnen in der Strafprozeßordnung gefunden hat und wie von hier aus eine Viel-
zahl die Strafrechtspraxis tagtäglich beschäftigender Streitfragen zu lösen ist, dar-
über besteht auch heute noch alles andere als Einigkeit.“ Dieser von Geppert – in 
seiner Habilitationsschrift von 19797 – geprägte Satz hat an Aktualität nicht verlo-
ren. Obwohl seither geraume Zeit vergangen ist, wird der Inhalt des Unmittelbar-
keitsbegriffs nach wie vor als „noch nicht restlos geklärt“ bezeichnet.8 Noch im-
mer scheint er vom „Dunstkreis“ umhüllt zu sein9, von dem schon vor längerer 
Zeit die Rede war.

Von daher kann es kaum verwundern, dass man sich verschiedentlich etwas de-
spektierlich über den strafprozessualen Unmittelbarkeitsgrundsatz äußert. Da-
nach soll „der Glanz des funkelnagelneuen (Unmittelbarkeits-)Prinzips beträcht-
lich nachgelassen“ haben.10 Man hegt Zweifel, ob „die Maximen der Mündlichkeit 
und Unmittelbarkeit […], die für die Ursprungsfassung von 1879 von prägender 
Bedeutung waren und auch die Fassung von 1950 noch deutlich mit bestimmten, 
gegenwärtig unser Prozessmodell noch hinreichend zu erklären – und zu legiti-
mieren – vermögen“.11 Anderenorts betont man zwar ebenfalls12, dass das „heute 
schon archaisch wirkende Unmittelbarkeitsprinzip […] ein Kernstück des refor-
mierten Inquisitionsverfahrens“ ist, meint aber zugleich, dass „das Ideal der ab-
soluten Unmittelbarkeit“ als „nostalgische Komfort-Lösung […] wohl der Traum 
des Akademikers bleiben“ dürfte und macht einen „unüberhörbaren Ruf nach 
‚ökonomischen‘ Lösungen in der Strafjustiz“ aus, der „eine Rückkehr zu den 
Ideal vorstellungen des 19. Jahrhunderts […] leider unrealistisch“ machen soll.

Der Ruf blieb nicht ungehört. In diese Phalanx stoßen nämlich Bemühungen 
des Gesetzgebers und der Praxis, den Unmittelbarkeitsgrundsatz zu relativieren. 
Solchen Bestrebungen wird von Seiten der Wissenschaft Vorschub geleistet, wenn 
man die Charakterisierung des Unmittelbarkeitsprinzips als des „wichtigste(n) al-
ler Prozeßprinzipien“ als überholt und damit obsolet ansieht. Dies sei „angesichts 
einer Fülle moderner verfassungsrechtlicher Prozeßprinzipien, aber auch ange-

 5 von Liszt, Reform, S. 29.
 6 Maas, Grundsatz der Unmittelbarkeit in der Reichsstrafprozeßordnung, S. 58.
 7 Geppert, Grundsatz der Unmittelbarkeit im deutschen Strafverfahren, S. 1.
 8 Schmoll, Videovernehmung kindlicher Opfer im Strafprozeß, S. 227.
 9 Rupp, Beweis im Strafverfahren, S. 125.
 10 Schmid, ZStW 85 (1973), 893, 913.
 11 Rieß, ZIS 2009, 466, 469.
 12 Vgl. zum Folgenden Weigend, StraFo 2013, 45 ff.
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sichts der Verschiedenartigkeit der Aufgaben und Funktionszusammenhänge keine 
sachgerechte Einstufung mehr“.13 Danach scheint man Unmittelbarkeit als über-
kommene Prozessmaxime nicht mit gewissen Modifizierungen erhalten, sondern 
vielmehr als Ergebnis eines grundlegenden Überdenkens und einer ebensolchen 
Umorientierung gänzlich auf die, um ein geflügeltes Wort von Eser aufzugreifen14, 
„Müllhalde“ der Strafrechtsgeschichte befördern zu wollen.

Rieß verzeichnet – in seinem gleichnamigen Beitrag15 – aus der „Entwick-
lung der Vorschriften über die Unmittelbarkeit in der Strafprozessordnung“ an-
hand einer „exzessiven Ausweitung der von Anfang an vorhandenen Ausnahme-
regelungen“ ebenfalls „einen schleichenden Erosionsprozess“ und einen „Verlust 
an Prägekraft des Unmittelbarkeitsprinzips“. Die Entwicklungsgeschichte würde 
„jedenfalls keine überzeugende Rechtfertigung für die Beibehaltung in seiner ge-
genwärtigen Form“ bieten. Seine Diagnose ist, „dass der Gesetzgeber das Unmit-
telbarkeitsprinzip nur dort aufrechterhält, wo es nicht stört“.

Anderenorts greift man die Diagnose auf und stellt die unmittelbare Beweis-
aufnahme als Konzept für das Strafverfahren des 21. Jahrhunderts infrage.16 Man-
che belassen es nicht dabei, das Unmittelbarkeitskonzept kritisch zu hinterfra-
gen, sondern halten sogar ein „Plädoyer für die Streichung der Vorschriften über 
die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme“.17 Weigend macht in dieser Hinsicht 
im Unmittelbarkeitsprinzip den „Ausdruck eines rechtsstaatlichen Luxus“ aus, 
dessen Hauptfeind inzwischen „die Orientierung des Strafverfahrens an Ökono-
mie und Effizienz“ ist.18 Damit – als sein abschließendes Fazit – „der Unmittel-
barkeitsgrundsatz einer rationalen Neugestaltung der Hauptverhandlung nicht im 
Wege stehen“ soll19, wäre es mehr als an der Zeit, „‚offiziell‘ von einem starren 
Unmittelbarkeitsgrundsatz Abschied zu nehmen“20. Als Alternative dazu macht 
sich Weigend daran, „das Modell eines ‚reduzierten‘ Unmittelbarkeitsprinzips zu 
skizzieren“21, das zwar sicher noch einer „näheren Diskussion und Überlegung“ 
bedarf22, aber immerhin das Potenzial haben soll, einer „drohenden völligen Auf-

 13 Schmoll, Videovernehmung kindlicher Opfer im Strafprozeß, S. 226.
 14 Eser, ZStW 104 (1992), 361, 395 f.
 15 Rieß, Maiwald-Festschrift, S. 661, 680 f.
 16 Weigend, Eisenberg-Festschrift, S. 657 ff.
 17 Frister, Fezer-Festschrift, S. 211 ff. Vgl. dazu bereits Lindemann, Voraussetzungen und 
Grenzen legitimen Wirtschaftsstrafrechts, S. 323 ff., 327 ff.
 18 Weigend, Eisenberg-Festschrift, S. 657, 658.
 19 Ebd., S. 671.
 20 Ebd., S. 669.
 21 Ebd., S. 659, 669 ff. Wenn er kurz vor dieser Skizze – im Gewande einer rhetorischen 
Frage – als Argument für eine dringend erforderliche Revision der Präferenz des historischen 
Gesetzgebers für die persönliche Zeugenaussage anführt, dass es in Wirtschaftsstrafverfahren 
„weit weniger auf die Wahrnehmung von Augenzeugen als auf das Zurückverfolgen elektro-
nisch übermittelter und/oder schriftlich festgehaltener Informationen ankommt“, sei die Be-
merkung erlaubt, dass insofern vielleicht § 249 Abs. 2 StPO Abhilfe schafft, jedenfalls etwas.
 22 Ebd., S. 671.


